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unter »orheriger Anzeige an bte ©aSoetforgung auSge=
führt werben. Tiefer ift jeberjett gutritt zu ben mit
©aS oerfehenen Räumen ju geftatten.

2. ©oïcEje Sinterungen finb oom fpausbefitjer bar
*u bejahten.

3. 93i§ jur gänzlichen ütbjatjlung oerbleiben bie Sei»

tungèh ber ©aSoerforgung als ©igentum.

Slrt. 24.

Unterhalt ber Settungen.
1. Ter fpauSbefitjer oerpfltchtet fidf, bie gesamten

Settungen in brauchbarem ßuftanbe ju erhalten.
2. Ter §ausbefihet ift oerpflidhiet, bie Seitungen

fofort nach ^r ©rftettung ftreicEjen ju laffen unb ben
gewöhnlichen Unterhalt ber Seitungen unb Ülnftriche felbft
zu tragen.

3. Von allfäfligen Schaben an ben Seitungen ift
ber ©aSoerforgung fofort äftitteilung ju machen.

: 3lrt. 25.

Slîietabfchlufj.
1. Über jcbe auf Teilzahlung erftellte Anlage roirb

ein beibfeitig unterzeichneter Vertrag abgefchloffen ; in
biefem finb bie ©rftellungSïoften, bie £>öhe ber Teil«
Zahlungen unb eine furze Sefchretbung ber Slnlage aufzu»
fähren.

2. Sei nachträglichen ©rroeiterungett roirb ber 93er=

trag ergänzt ober erneuert.

Slrt. 26.
'

^öhe ber Teilzahlungen.
1. Tie $öhe ber oierteljährlichen Teilzahlungen, bte

Döitt fjauSbefiger jeroeilS zum »orauë z" entrichten ftnb,
mug fo bemeffen fein, bag bie Anlage in roenigftens
3 fahren abbezahlt ift.

2. ; Slud) bei 9tid)tbenühung ber Seitung mitg bie

merteljährliche gahlung fortlaufenb geleiftet roerben.
:'3. Spätere ©rroeiterungen muffen mit ber erftmaligen

Slnlage auf ben gleichen geitpunft fertig abbezahlt fein.

Slrt. 27.

Seenbigung bes SRietoerhältniffeS.
1. Sobalb bte Summe ber mertelfährlichen Teil»

Zahlungen ben im Vertrage feftgefetjten ©rfteßungSpreiS
erreicht, geht ©tnridhtung in baS ©igentum beS £>auS=

befttjerS über.
2. Turch Bezahlung bes UnterfchiebeS zroifdhen @r=

ftelhmgSpreiS unb ben bereits entrichteten lUlietbeträgen
fann ber ^auSbefiger jebergeit bie gemieteten ©inrichtungen
erroerben.

3. Sei fpanbänberungen ber betreffenben Siegenfehaft
ift ber Vefibetrag fofort zu bezahlen, rooburch bie Seitung
ins ©igentum beS Käufers übergeht.

3lrt. 28.

©aSentzug.
1. Tie ©aSabgabe îann non ber ©aSoerforgung

fofort eingeftetlt roerben, roenn:
a) gefunbhetts» ober feuerpolizeiliche ©rünbe eS ge=

bieten;
b) ein |>auäbefiher, unbeachtet f<hriftli<f)et SRahnung,

ben oorgenannten Seftimmungen unb benjenigen
nom 7. September 1904 über ©aSabgabe ntd)t
nadhfommt ober fonft feine Verpflichtungen gegen»
über ber ©aSoerforgung nicht erfüllt.

2. ©ine ©ntfehäbigung irgenbroelcher Slrt roirb oon
ber ©aSoerforgung nid^t geleiftet.

©runbfählidh roerben folcfje Seitungen nur bem f)aus=
befttser erftellt; er hat fie in »ierteljährlichen Teilzahlungen
innert 3 fahren als ©igentum zu erroerben unb fann
jeberzelt butdh Bezahlung be§ VeftbetrageS ©igentümer

roerben. Set fmnbänberungen ift bie îReftfumme ju be<

Zahlen.

IV. Scrfithernng unb ÜbergangSbeftimmungen.

2(rt. 29.

Serficheruug.
Tie Apparate unb Settungen finb buref) bie ©emeinbe

bis zur gänzlichen Abzahlung roegen gettetfehaben zu
oerfichetn.

9lrt. 30.

Ûbergangëbeftimm ungen.
1. Soroett nidht burdh oorftehenbe Seftimmungen

biejenigen im Vegulatio über ©aSabgabe »ont 7. Sep»
tember 1904 auSbrûcflicï) aufgehoben ftnb, bleiben fie

befiehen.
2. Vach ber ©enehmigung burdh ben ©rofjen ®e=

meinberat treten biefe Seftimmungen fofort in Kraft.

TaS Verhältnis mit ben gnftallateuren
ift am beften auS ben Slrtifeln 7, 10 bis 12, 20, unb
22 bis 24 zu erfehen. Tie ©emeinbe roitl alfo fein
Süionopol f'dhaffen für ihr eigenes gnftallationSgefchäft,
fonbern bie gnftaltateure frei geroähren laffen foroohl
für ©rftetlung als auch für Stnberungen unD Unterhalt
ber Apparate, Satnpen unb Seitungen. Tie gnfiallateure
befinben fich fogar in ber äßeife nodh im Vorteil, als
ihnen bie ©emeinbe bie ©rftellungsfoften für biefe

Arbeiten bezahlt unb bafür bie SJlieten einzuziehen hat.

Turdh biefe SUiitarbeit hofft man, biefen Steuerungen in
ben roeiteften Kreifen ber Seoölferung ©ingang zu oer>

fdhaffen.

Iltis Tedinift unb fêrfinbung.

Unter bem Vamen gtufhometer „Telphtn", ©rftnber
unb gabrifant $. Veper, Vfechanifer, §afnerftrage 11

in 3üri<h HI roirb ein patentierter Klofettfpütapparat in
bett ^anbel gebracht, ber fid) bon allen bis fe|t bé»

fannten Klofettfpülöentilen baburçh unterfdjeibet, bah

beim Vieberbrücfen eines Rebels ein Turchlagbentil für
SBaffer jroangläufig geöffnet roirb unb jroar entgegen
ber SBirfung einer gebet unb beS SBafferbrucfeS. Se|»

tere beroirfen nach greigabe beS Rebels felbfttatigeS
Schlichen beS TurchlafjüentileS. Tamit nun baS Schliefen
beS Ventils erft nach einer beftimmten geit erfolgt, bas

heifft erft nachbem eine beftimmte SRenge SBaffer burdhge»

laufen ift, roirb beim ©rfinbungSgegenftanb ein bie Schlieft
beroegung berjögernbeS Väberroerf eingebaut. TaSfelbe

ift bttref) einen- Voben im ®ef)äufe bom SSSaffer öolb

ftänbig abgefchloffen. TaS neue Klofettfpülbentil roirft
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unter vorheriger Anzeige an die Gasversorgung ausge-
führt werden. Dieser ist jederzeit Zutritt zu den mit
Gas versehenen Räumen zu gestatten.

2. Solche Änderungen sind vom Hausbesitzer bar
zu bezahlen.

3. Bis zur gänzlichen Abzahlung verbleiben die Lei-
tungen der Gasversorgung als Eigentum.

Art. 24.

Unterhalt der Leitungen.
I Der Hausbesitzer verpflichtet sich, die gesamten

Leitungen in brauchbarem Zustande zu erhalten.
2. Der Hausbesitzer ist verpflichtet, die Leitungen

sofort nach der Erstellung streichen zu lassen und den
gewöhnlichen Unterhalt der Leitungen und Anstriche selbst

zu tragen.
3. Von allfälligen Schäden an den Leitungen ist

der Gasversorgung sofort Mitteilung zu machen.

Art. 25.

Mietabschluß.
1. Über jede auf Teilzahlung erstellte Anlage wird

ein beidseitig unterzeichneter Vertrag abgeschlossen; in
diesem sind die Erstellungskosten, die Höhe der Teil-
Zahlungen und eine kurze Beschreibung der Anlage aufzu-
führen.

2, Bei nachträglichen Erweiterungen wird der Ver-
trag ergänzt oder erneuert.

ss. Art. 26.

Höhe der Teilzahlungen.
1. Die Höhe der vierteljährlichen Teilzahlungen, die

vorn Hausbesitzer jeweils zum voraus zu entrichten sind,
muß so bemessen sein, daß die Anlage in wenigstens
3 Jahren abbezahlt ist.

2. Auch bei Nichtbenützung der Leitung muß die

vierteljährliche Zahlung fortlaufend geleistet werden.
- 3. Spätere Erweiterungen müssen mit der erstmaligen

Anlage auf den gleichen Zeitpunkt fertig abbezahlt sein.

Art. 27.
-Ml.'.

Beendigung des Mietverhältnisses.
1. Sobald die Summe der vierteljährlichen Teil-

zahlungen den im Vertrage festgesetzten Erstellungspreis
erreicht, geht die Einrichtung in das Eigentum des Haus-
besitzers über.

2. Durch Bezahlung des Unterschiedes zwischen Er-
stellungspreis und den bereits entrichteten Mietbeträgen
kann der Hausbesitzer jederzeit die gemieteten Einrichtungen
erwerben.

3. Bei Handänderungen der betreffenden Liegenschaft
ist der Restbetrag sofort zu bezahlen, wodurch die Leitung
ins Eigentum des Käufers übergeht.

Art. 28.

Gasentzug.
1. Die Gasabgabe kann von der Gasversorgung

sofort eingestellt werden, wenn:
g) gesundheits- oder feuerpolizeiliche Gründe es ge-

bieten;
b) ein Hausbesitzer, unbeachtet schriftlicher Mahnung,

den vorgenannten Bestimmungen und denjenigen
vom 7. September 1964 über Gasabgabe nicht
nachkommt oder sonst seine Verpflichtungen gegen-
über der Gasversorgung nicht erfüllt.

2. Eine Entschädigung irgendwelcher Art wird von
der Gasversorgung nicht geleistet.

Grundsätzlich werden solche Leitungen nur dem Haus-
besitzer erstellt; er hat sie in vierteljährlichen Teilzahlungen
innert 3 Jahren als Eigentum zu erwerben und kann
jederzeit durch Bezahlung des Restbetrages Eigentümer

werden. Bet Handänderungen ist die Restsumme zu be-

zahlen.

IV. Versicherung und Übergangsbestimmungen.

Art. 29.

Versicherung.
Die Apparate und Leitungen sind durch die Gemeinde

bis zur gänzlichen Abzahlung wegen Feuerschaden zu
versichern.

Art. 30.

Übergangsbestimmungen.
1. Soweit nicht durch vorstehende Bestimmungen

diejenigen im Regulativ über Gasabgabe vom 7. Sep-
tember 1904 ausdrücklich aufgehoben sind, bleiben sie

bestehen.
2. Nach der Genehmigung durch den Großen Ge

meinderat treten diese Bestimmungen sofort in Kraft.

Das Verhältnis mit den Installateuren
ist am besten aus den Artikeln 7, 10 bis 12, 20, und
22 bis 24 zu ersehen. Die Gemeinde will also kein

Monopol schaffen für ihr eigenes Jnstallationsgeschäft,
sondern die Installateure frei gewähren lassen sowohl
für Erstellung als auch für Änderungen uns Unterhalt
der Apparate, Lampen und Leitungen. Die Installateure
befinden sich sogar in der Weise noch im Vorteil, als
ihnen die Gemeinde die Erstellungskosten für diese

Arbeiten bezahlt und dafür die Mieten einzuziehen hat.

Durch diese Mitarbeit hofft man, diesen Neuerungen in
den weitesten Kreisen der Bevölkerung Eingang zu ver-
schaffen.

Aus Technik M Wnimg.
Unter dem Namen Flushometer „Delphin", Erfinder

und Fabrikant I. Neyer, Mechaniker, Hafnerstraße II
in Zürich III wird ein patentierter Klosettspülapparat in
den Handel gebracht, der sich von allen bis jetzt bè-

kannten Klosettspülventilen dadurch unterscheidet, daß

beim Niederdrücken eines Hebels ein Durchlaßventil für
Wasser zwangläufig geöffnet ivird und zwar entgegen
der Wirkung einer Feder und des Wasserdruckes. Letz-

tere bewirken nach Freigabe des Hebels selbsttätiges

Schließen des Durchlaßventiles. Damit nun das Schließen
des Ventils erst nach einer bestimmten Zeit erfolgt, das

heißt erst nachdem eine bestimmte Menge Wasser durchge-

laufen ist, wird beim Erfindungsgegenstand ein die Schließ-

bewegung verzögerndes Räderwerk eingebaut. Dasselbe

ist durch einem Boden im Gehäuse vom Wasser voll-

ständig abgeschlossen. Das neue Klosettspülventil wirkt

îs Lomprïmisi'ts L. sdgsrirskts» dlsnks
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9h. 4ü 3II»tfh, fdjiueig. fmuM»,Leitung („SETieifterblatt")

abfolut unabhängig boit ber ©röfje beê äBafferbrucfeS
unb ift aud) int Vetriebe gang gubertäffig unb getauft«
los, ba feine SRembrane, rueltfje fic^ febr leidjt gerfefjt
unb bafier püftg reparaturbeöürftig roirb, borbanöen
iff. Q3eim Apparat finb feine Handle mie bei ben übrigen
Spfiemen gängtidE) bermieben unb erleibet berfetbe bal)er

®elpl)in«'iMaße mit ülbfaugeïlofett§
®ranb ßotel SBiftorta, (gürtd)

buret) unreine^, fatffjaltigeS ober fanbfu^renbeS SBaffer
nie Störungen. Ser Slpparat ift gufotge feiner Honftruf*
tion gängtid) rücfjcfjtagfrei unb bermeibet Vibrationen
(fogenannte Sd)läge) in ber SBafferleitung. berfetbe
fann buref) eine einfache Vorrichtung auf jebeS beliebige
SBafferquantum eingeteilt îuerben unb eignet fict) in«

fglgebeffen üorgüglid) für alle Strien HlufcttS mie be=

fonberS aud) für SIbfaugeflofettS. Ser Slpparat ift aus
SReffing unb Votgufj gefertigt unb bernictett, befijjt eine

elegante $orm unb ift überall äußerft leicht montierbar.
Slufferbem befi|t fotdjer bauertjaftc in äRetalt gefaxte
Sichtung. Sitte SCeile beSfelben finb auSiuei^felbar unb
tnit^gro|em Vorteil fann baS Votgujfbentil, wenn buret)
Warfes SBaffer gerfreffen, fetjr leidjt erfetjt werben. Statt
ben Slpparat mittelft eines ftebelS gu betätigen, fantt
w legerem, auch eine Seite ober ein Srudfnopf an«
gebraut fein; ferner fantt ber gange Slpparat eingebaut
«ber mit einem Sdfufsmantet umgeben roerben, fo baff
nur ber §anbgriff borfteljt, um mutroittige Vefdjabi«
gungen gu bermeiben.

Sitte foldje „®elpf)in"«Slnlage mit SlbfaugeflofettS
ift im ©raub Sotel Viftoria in ßürid) erftettt roorben.

Joh. ûrafoePy Eisenkonstruktions-

Wintepthur, Wülflingerstrasse. — Telephon.
J

Spezialfabrik eiserner Formen
für die

ZemeBitwaren-lndustrie.
Silberne Medaille 1906 Mailand.

Patentierter Zementrohrformen - Verschluss
Spezialartikel Formen für alle Betriebe.

Eisenkonstruktionen jeder irt.
Durch bedeutende

Vergrössertmgen
hiöchste Leisttungsfähiigtcelt.

Über Die ©rlöfe ber CtolgtterfSttfe in ©raubiinbeu
berichtet baS HantonSf orftinfpef torat :

Sie ©emeinbe @mS oerfaufte auS ihrem 2Balbort
VuiglS Vau« unb Sagbolg: 132 giften 2. Hl. mit 78 m®

à ffr. 35.— per m®; 126 Sannen mit 86 m® à ffr. 30.—;
325.Sannen 3. Hl mit 281 m® à ffr. 25.—; 93 giften
unb Sannen 1. Hl. mit 50 m® à ffr. 27.50; 721 St.
2. unb 3. Hl. mit 288 ro® à ffr. 22.—; 305 St. Unter»
meffer mit 71 m® à ffr. 20.— ; ferner 29 Sannen 1. Hl.
mit 28 m® à ffr. 31.— gugüglicb ffr. 5.— per m® ;für
Sranéportfoften bis Vabnftation @mS; au§ SlulS : 279
ffidjten unb Sannen 3. Hl. mit 100 m® à ffr. 21.—

Sie ©emeinbe 9tooer ebo oerfaufte auS 2lt6iona§ca
811 giften unb Sannen 1., 2. unb 3. Hl. à ffr. 33.—
gugüglicb ffr. 1 50 bis Vooerebo.

Sie ©emeinbe Vicofoprano oerfaufte auS Söppta
877 fficbten«SagboIg«Obermeffer 1. unb 2. Hl. mit 192 m®

à ffr. 30.— ; 11 Härchen 1. unb 2. Hl. mit 12 ni® à

ffr. 35.10; 178 St. ffi(f)ten Vaubolg«Obermeffer mit
157 m® à ffr. 28.20 unb 481 Untermeffer mit 68 irr®

à ffr. 24.20; 211 St. 3. Hl. mit 69 m® à ffr. 19.20
unb 200 m® Vrennbolg.

Sie ©emeinbe V r ö g oerfaufte au§ Salatoalb 190.

Vaubolg» fficfjten unb Sannen mit 61,52 ni® à ffr. 15.— ;
211 St. Vlodbolg 2. unb 3. Hl. mit 81,19 m® à ffr. 19.—
unb 102 m® Vrennbolg à ffr. 6.— (gugüglicb ff*- 10.—
bis Vonabug).

Sie ©emeinbe S am oerfaufte au§ Slc^eft^tgia 207
ffid)ten uttb Sannen»Vaubolg mit 99,90 m® à {fr. 21.—
(gugüglid) ffr. 7.— bis ©agis); auS Übetnotta 190 St.
Sagbolg 1., 2. unb 3. Hl mit 131,51 m® à ffr. 25.—
unb 165 m® Vrennbolg à ffr. 5.— (gugüglid) ffr. 5.50
bis SbufiS).

Sie ©emeinbe Vor lein oerfaufte auS Ob bem Sorfe
21 Särdfenfagljöfger 2. unb 3. Hl. mit 12,81 m® à

ffr. 12.— (gugüglid) ffr. 9.— bis ©agis).
Sie ©emeinbe ffletben oerfaufte auS ©attina 199

fficfjien« unb Sannen« Vau» unb Sagljölger mit 106,08 nr
à ffr. 25.— unb auS Übernotte 17 St. mit 7,30 m® à

ffr. 25.— (gugüglid) ffr. 5.50 bis SiptftS).
Sie ©emeinbe Urmeiti oerfaufte auS Vagpentobel

45 m® Vaubolg à ffr. 7.— ; 155,50 m® Vrennbolg à

ffr. 2 50 (gugüglid) ffr. 8.— bis SbufiS) unb aus Votta«
belt 10 m® SurdjforftungSbolg à ffr 18.—.

Sie ©emeinbe Sfdfappina oerfaufte 70,79 in®

oerfcbiebeneS ßolg à ffr. 17.—

Nr, 40 Jllustr. schtveiz. Haudw.-Zeitung („Meisterblatt")

absolut unabhängig von der Größe des Wasserdruckes
und ist auch im Betriebe ganz zuverlässig und geräusch-
los, da keine Membrane, welche sich sehr leicht zersetzt
und daher häufig reparaturbedürftig wird, vorhanden
ist. Beim Apparat sind feine Kanäle wie bei den übrigen
Systemen gänzlich vermieden und erleidet derselbe daher

Delphin-Anlage mit Absangeklosetts
Grand Hotel Viktoria, Zürich

durch unreines, kalkhaltiges oder sandführendes Wasser
nie Störungen, Der Apparat ist zufolge seiner Konstruk-
tion gänzlich rückschlagfrei und vermeidet Vibrationen
(sogenannte Schläge) in der Wasserleitung. Derselbe
kann durch eine einfache Vorrichtung auf jedes beliebige
Wasserquantum eingestellt werden und eignet sich in-

solgedessen vorzüglich für alle Arten Klosetts wie be-

sonders auch für Absaugeklosetts. Der Apparat ist aus
Messing und Rotguß gefertigt und vernickelt, besitzt eine

elegante Form und ist überall äußerst leicht montierbar.
Außerdem besitzt solcher dauerhafte in Metall gefaßte
Dichtung. Alle Teile desselben sind auswechselbar und
mit ^großem Vorteil kann das Notgußventil, wenn durch
scharfes Wasser zerfressen, sehr leicht ersetzt werden. Statt
den Apparat mittelst eines Hebels zu betätigen, kann
an letzterem auch eine Kette oder ein Druckknopf an-
gebracht sein; ferner kann der ganze Apparat eingebaut
oder mit einem Schutzmantel umgeben werden, so daß
nur der Handgriff vorsteht, um mutwillige Beschädi-
gungen zu vermeiden.

Eine solche „Delphin"-Anlage mit Absaugeklosetts
ist im Grand Hotel Viktoria in Zürich erstellt worden.
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Holz-Marktberichte.
Über die Erlöse der Holzverkaufe in Graubünde»

berichtet das Kantonsforstinspektorat:
Die Gemeinde Ems verkaufte aus ihrem Waldort

Buigls Bau- und Sagholz: 132 Fichten 2. Kl. mit 78 m"
à Fr. 35.— per mZ 126 Tannen mit 86 à Fr. 36.—;
325 .Tannen 3. Kl mit 281 m" à Fr. 25.—; 93 Fichten
und Tannen 1. Kl. mit 56 m" à Fr. 27.56; 721 St.
2. und 3. Kl. mit 288 m" à Fr. 22.—; 365 St. Unter«
messer mit 71 or' à Fr. 26.— ; ferner 29 Tannen 1. Kl.
mit 28 m" à Fr. 31.— zuzüglich Fr. 5.— per in" für
Transportkosten bis Bahnstation Ems; aus Auls : 279
Fichten und Tannen 3. Kl. mit 166 à Fr. 21.—

Die Gemeinde Roveredo verkaufte aus Albionasca
811 Fichten und Tannen 1., 2. und 3. Kl. à Fr. 33.—
zuzüglich Fr. 1 56 bis Roveredo.

Die Gemeinde Vicosoprano verkaufte aus Löppia
877 Fichten-Sagholz-Obermesser 1. und 2. Kl. mit 192 m"
à Fr. 36.— ; 11 Lärchen 1. und 2. Kl. mit 12 à

Fr. 35.16; 178 St. Fichten-Bauholz-Obermesfer mit
157 m" à Fr. 28 26 und 481 Untermeffer mit 68 irn
à Fr. 24.26; 211 St. 3. Kl. mit 69 m° à Fr. 19.26
und 266 m " Brennholz.

Die Gemeinde Präz verkaufte aus Salawald 196.

Bauholz-Fichten und Tannen mit 61,52 à Fr. 15.—;
211 St. Blockholz 2. und 3. Kl. mit 81,19 m^à Fr. 19.-
und 162 Brennholz à Fr. 6.— (zuzüglich Fr. 16.—
bis Bonaduz).

Die Gemeinde Sarn verkaufte aus Tscheschtgia 267
Fichten und Tannen-Bauholz mit 99,96 à Fr. 21.—
(zuzüglich Fr. 7.— bis Cazis); aus llbernolla 196 St.
Sagholz 1., 2. und 3. Kl mit 131,51 à Fr. 25.—
und 165 m° Brennholz à Fr. 5.— (zuzüglich Fr. 5.56
bis Thusis).

Die Gemeinde Porlein verkaufte aus Ob dem Dorfe
21 Lärchensaghölzer 2. und 3. Kl. mit 12,81 à

Fr. 12 — (zuzüglich Fr. 9.— bis Cazis).
Die Gemeinde Flerden verkaufte aus Gallina 199

Fichten- und Tannen-Bau- und Saghölzer mit 166.68 w"
à Fr. 25.— und aus Übernolle 17 St. mit 7,36 m" à

Fr. 25.— (zuzüglich Fr. 5.56 bis Thusis).
Die Gemeinde Urmein verkaufte aus Rappentobel

45 m° Bauholz à Fr. 7.— ; 155,56 Brennholz à

Fr. 2 56 (zuzüglich Fr. 8.— bis Thusis) und aus Nolla-
bett 16 m" Durchforstungsholz à Fr 18.—.

Die Gemeinde Tschappina verkaufte 76,79 in"
verschiedenes Holz à Fr. 17.—
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